
Sitzung des Integrationsrates  

der Stadt Hilden 
 

am 
 

Donnerstag, den 19. November 2015 



Behindertenbeirat  

der Stadt Hilden 
 

Gerresheimer Straße 20b 

40721 Hilden 

(Erdgeschoß Freizeitgemeinschaft 

Behinderter und Nichtbehinderte e.V.) 
 



Gegründet am 9. Juni 1976 

als Dachorganisation der in Hilden vorhandenen 

Vereine, Verbände, Organisationen und 

Selbsthilfegruppen aus dem Behindertenbereich   



V o r s t a n d 
(Seit April 2012) 

 
Vorsitzender (Klaus Dupke) 

 

stellv. Vorsitzender (Hermann Nagel)  
  

Schriftführerin (Hiltrud Stegmaier)  
  

Kassiererin (Renate Blum) 
 

und 5 Beisitzer/innen 
 

Monika Baarz, Renate Hallen, Renate Laimann, 

Wolfram Marold, Kerstin Milkereit-Waldenrath 



 

Mitgliedsgruppen des 

Behindertenbeirates 
 

Es sind derzeit 29 Vereine, Verbände,  

Organisationen und Selbsthilfegruppen.  
 

Diese benennen für die 
 

Delegiertenkonferenz 
 

   bei bis zu 50 Mitgliedern     =    1 Delegierte(r) 

   bei über    50 Mitgliedern     =    2 Delegierte 



Stand  März 2011 



Wahlen zum Behindertenbeirat 
 

Die Delegiertenkonferenz wählt 

9 Vertreter für den Vorstand auf 4 Jahre. 
 

Diese 9 Vertreter wählen dann in ihrer  

konstituierenden Sitzung die/den: 
                   

Vorsitzende(n)                      

stellvertr. Vorsitzende(n)    

Kassierer(in)  

Schriftführer(in) 
  

Die restlichen Vertreter sind Beisitzer(innen).                   



Unterstützung des Vorstandes 
 

durch Mitglieder der derzeit im Rat der Stadt Hilden 

       vertretenden Fraktionen: 
 

ALLIANZ für Hilden 

BA 

Bündnis 90/Die Grünen 

CDU 

FDP 

SPD   
 

Diese entsenden ohne Stimmrecht jeweils 1 Vertreter(in) 

als beratendes Mitglieder in den Vorstand des 

Behindertenbeirates 
 

ebenso die Nachbarschaftshilfe aktiv Hilden  



  Aufgaben des Behindertenbeirates der 

Stadt Hilden ( Teil 1 ) 

 

  Er ist Ansprechpartner für die Belange von Menschen mit  

     Behinderung in der Stadt Hilden. 

 

  Er vertritt die Anliegen von Menschen mit Behinderung gegenüber  

     dem Rat und seinen Ausschüssen, sowie der Öffentlichkeit. 

 

  Er informiert über die Gesetzeslage, gibt Praxistipps, zeigt  

     Möglichkeiten der Eingliederung von Menschen mit Behinderung in   

     Gesellschaft und Beruf auf. 

 

  Er bewahrt und setzt die Belange von Menschen mit Behinderung    

     durch, insbesondere: 

 



Aufgaben des Behindertenbeirates der 

Stadt Hilden ( Teil 2 ) 

 
a)  die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung. 

 

b)  die Anregung von Maßnahmen, die die Benachteiligungen von  

      Menschen mit Behinderung abzubauen oder deren Entstehung   

      entgegen zu wirken. 

 

c)  überwacht er die Einhaltung der Vorschriften der Behinderten- 

     Gleichstellungsgesetze sowie anderer Vorschriften, die die Belange 

     von Menschen mit Behinderung betreffen. 



Aufgaben des Behindertenbeirates der 

Stadt Hilden ( Teil 3 ) 
 

Berücksichtigung und Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
 

  Seit 2009 auch in Deutschland geltendes Recht. 
 

  Bilden von Optionen und Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung    

     zur gleichberechtigten Teilhabe und selbstbestimmten Lebens- 

     führungen. 
 

  Niemandem Entscheidungen abnehmen, die er selbst fällen kann. 
 

ZIEL 
 

•Perspektivwechsel von Integration zur Inklusion 
•Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft 



Ausschuss Teilnehmer Vorstand 

Jugendhilfe Frau Blum Kassiererin 

Soziales Frau Hallen Beisitzerin 

Kultur und Heimatpflege Frau Milkereit-

Waldenrath 

Beisitzerin 

Wirtschafts- und 

Wohnungsbauförderung 

Frau Stegmaier Schriftführerin 

Umwelt und Klimaschutz Frau Laimann Beisitzerin 

Stadtentwicklung Herr Nagel Stellv. 

Vorsitzender 

Schule und Sport Frau Stegmaier Schriftführerin 

Teilnahme an Ausschuss-Sitzungen Stadt Hilden 



Zielvereinbarungen 
 

1.Mit der Stadt Hilden seit 1. Januar 2008 
 

Diese Zielvereinbarung zwischen dem Behindertenbeirat 

und der Stadt Hilden zur Wahrung der Belange von 

Menschen mit Behinderung wurde im Beisein der 

damaligen Behindertenbeauftragten des Landes NRW 

Frau Gemkow, Vertretern der Stadt Hilden und Mitgliedern 

des Vorstandes vom Behindertenbeirat unterzeichnet. 



1. Mit städtischen Gesellschaften seit  26. Juni 2014 
 

 

a)  Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH 

 

b)  Verkehrsgesellschaft Hilden mbH 

 

c)  Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH 

 

Diese Zielvereinbarungen wurde von jeweiligen Vorsitzender der 

Aufsichtsräte, dem Geschäftsführer der Gesellschaften und Vertretern 

des Behindertenbeirates unterschrieben.  



Inhalte der Zielvereinbarungen 
  (Teil 1) 

 

Die Vertragspartner (Stadt Hilden und drei städtische Gesell-

schaften) verpflichten sich, behinderten Menschen in Hilden die 

Nutzung eigener Gebäude und Verkehrsflächen barrierefrei zu 

ermöglichen und das Verwaltungshandeln barrierefrei zu gestalten. 

Hierbei gelten die Bedingungen der UN-Behindertenrechts-

konvention, das Behindertengleichstellungsgesetz der 

Bundesrepublik und des Landes Nordrhein-Westfalens sowie alle 

einschlägigen Bauvorschriften und DIN-Normen.  



    Inhalte der Zielvereinbarungen 
 (Teil 2) 

 
 Verpflichtungen im Einzelnen: 

 

1. Öffentliche Gebäude bei der Errichtung barrierefrei zu gestalten. 
 

2. Bei bauliche Veränderungen u. größeren Renovierungsarbeiten     

    in öffentliche Gebäuden Barrierefreiheit herzustellen.  
 

3. Bei der Erstellung von private Gebäuden die Bauträger auf die       

    Möglichkeit von Barrierefreiheit hinzuweisen. 
 

4. Bei der Planung und Erneuerung von öffentlichen Wegen und  

    Straßen Barrierefreiheit zu berücksichtigen bzw. herzustellen. 

 



      Inhalte der Zielvereinbarungen 
 (Teil 3) 

 

 

5. Bushaltestellen in Hilden barrierefrei zu gestalten. 
 

6. Gesetzliche Quote von 5% zur Beschäftigung Behinderter  

     einzuhalten.   
 

7.   Barrierefreien Internetauftritt herzustellen und zu pflegen. 
 

8.   Barrierefreie Neugestaltung von Vordrucken, Schreiben, 

      Dokumenten und anderen Schriftstücken. 

 



Einige Beispiele 

aus der Zielvereinbarung 

bei Mitwirkung und Beteiligung 

des Behindertenbeirates. 



Straßen und Verkehr 

Behindertengerecht und barrierefrei 

Straßeneinmündung 

Schumannstraße / 

Ecke Hochdahler Straße 



Gebäude  

Behindertengerecht und barrierefrei 

Facharzt – Zentrum „ Medi – Plus „ in Hilden 



        Eingangsbereich 

  Leitlinien / Aufmerksamkeitsfelder  Klare Hinweis-Schilder 

Medi-Plus in Hilden 



        Sparkasse in Hilden 



Projekt in NRW 
 

Bestandsaufnahme der Barrierefreiheit 

von öffentlichen Gebäuden in Hilden 

Untersuchung von 3 städtischen Gebäuden mit dem Ziel, 

dort die Barrierefreiheit zu verbessern. 

 

Hierfür wurden für 2014 bis 2016 städtische Finanzmittel zur 

Verfügung gestellt!! 



     Rathaus 

        Bücherei 
   Altes Helmholtz Gymnasium 



Vielen Dank für Ihr  

aufmerksames Zuhören! 


